
Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen  (AVL)  

der MEMMINGER-IRO GmbH, Jakob-Mutz-Strasse 7, 72280 Dornstetten  
 

Die vorliegenden AVL gelten für unsere Verkaufsverträge sowie für alle sonstigen 

Vereinbarungen, Erklärungen und Vorgänge, von denen in den AVL die Rede ist. Sie gelten 

ausschließlich zwischen uns Unternehmern (§ 14 BGB). Sie gelten mit Ausnahme der Ziffer 6 

nicht für Verbraucher (§ 13 BGB) Die AVL gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf 

und / oder die Lieferung beweglicher Sachen („Waren“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die 

Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§ 433, 650 BGB). Die AVL gelten in 

diesem Umfange auch für die Zukunft, ohne dass auf sie ausdrücklich Bezug genommen 

werden muss. Unsere AVL gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 

Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Käufer im 

Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen. 

Individuelle Vereinbarungen (z.B.) Rahmenverträge, Qualitätssicherungsvereinbarungen) und 

Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor den AVL. 

  

1. Angebote  

Die Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Preise des Angebotes errechnen 

sich  auf der Kostengrundlage des Angebottages, so dass insbesondere eine  

Preisanpassung vorbehalten wird, wenn sich ein Kostenfaktor vor Auftragserteilung ändert.  

Zwischenverkauf bleibt in allen Fällen vorbehalten. Insbesondere setzen die im Angebot 

benannten Liefertermine eine sofortige Auftragserteilung  voraus.  

  

2. Vertragsabschluß  

Alle Aufträge werden erst nach schriftlicher Bestätigung durch uns wirksam. Das gilt auch 

für Änderungen und Ergänzungen bereits abgeschlossener Lieferverträge. Wird nach 

Vertragsabschluss erkennbar, dass die Erfüllung des Zahlungsanspruchs durch die 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftragsgebers gefährdet wird, so sind wir zum Rücktritt 

berechtigt, es sei denn, dass der Auftraggeber uns Sicherheit leistet oder Barzahlung bei 

Lieferung angeboten wird.  

  

3. Abrufaufträge  

Bei Abrufaufträgen gewähren wir, wenn nichts anderes vereinbart ist, eine Frist von 3 

Monaten, vom Tag der Auftragsbestätigung abgerechnet. Ist die Abnahmefrist abgelaufen, 

so sind wir berechtigt, nach unserer Wahl die Ware entweder in Rechnung zu stellen oder 

den Auftrag zu streichen.  

  

4. Preise  

Unsere Preise verstehen sich mangels besonderer Vereinbarung ab Werk der 

MEMMINGER-IRO GMBH. Zu den Preisen kommt in der Bundesrepublik Deutschland die 

Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.  

Die Preise sind errechnet auf der Kostengrundlage der Auftragsbestätigung. Wir behalten 

uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten 

die Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von 

Tarifverträgen oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 

5% des vereinbarten Preises, so hat der Käufer ein Rücktrittsrecht.   

  

5. Verpackung  

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Sie ist, wenn nicht ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart ist, im Preis nicht enthalten. Der Lieferer nimmt im Rahmen der 

ihm aufgrund der Verpackungsverordnung obliegenden Pflichten Verpackungen zurück. 

Der Käufer kann Verpackungen im Betrieb des Lieferers zu den üblichen Geschäftszeiten 

nach rechtzeitiger, vorheriger Anmeldung zurück geben, es sei denn, ihm ist eine andere 

Annahme-/Sammelstelle benannt worden. Die Kosten des Transports der gebrauchten 

Verpackungen trägt der Käufer. Die zurückgegebenen Verpackungen müssen sauber, frei 

von Fremdstoffen und nach unterschiedlicher Verpackung sortiert sein, anderenfalls ist der 

Lieferer berechtigt, vom Käufer die bei der Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu 

verlangen.  

 

6. Zahlung  

6.1 Die Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto Kasse fällig, soweit keine 

andere Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde. Abweichungen müssen von uns in der 

Auftragsbestätigung vermerkt sein. Reparaturkosten, Montagekosten und zusätzliche 

Einzelteile sind sofort bei Erhalt der Rechnung innerhalb von 7 Tagen ohne jeden Abzug 

zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszins gemäß § 

288 Abs. 2 BGB berechnet.    

Die Rechnungsstellung erfolgt in EURO. Die Zahlung hat ebenfalls in EURO – ohne Kosten 

für uns – zu erfolgen.   

Zurückbehaltungsrechte der Zahlung oder Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, 

wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt 

sind. 

6.2 Sollten die Voraussetzungen für die Umsatzsteuerfreiheit von Ausgangsrechnungen nicht        

vorliegen, sind wir zur Nachberechnung der deutschen Umsatzsteuer berechtigt. 

 

7. Eigentumsvorbehalt  

7.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller unserer gegenwärtigen und 

künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung 

(gesicherte Forderungen) bzw. bis zur Einlösung gegebener Schecks und Wechsel unser 

Eigentum (Vorbehaltsware).  

7.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 

gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 

werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag 

auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (zB 

Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. Solange eine Forderung 

unsererseits besteht, sind wir berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, 

welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist und wo sie sich 

befindet.  

7.3 Der Käufer trägt die Gefahr für die von uns gelieferte Ware und ist verpflichtet, sie sorgfältig 

zu verwahren und ausreichend gegen Verlust (Diebstahl, Feuer etc.) zu versichern. Er tritt 

seinen Anspruch gegen die Versicherung für den Fall eines Schadens hiermit im Voraus 

an uns ab, und zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des Kaufpreises der von uns 

gelieferten Vorbehaltsware. Das gilt auch dann, wenn die Versicherung den gesamten 

Schaden nicht in voller Höhe deckt, so dass wir in einem solchen Fall nicht auf eine 

anteilige Entschädigung verwiesen sind.  

7.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 

Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 

zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu 

verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 

Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns 

den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese 

Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist 

zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist.  

 

7.5 Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu 

verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.  

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir 

als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 

Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im 

Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 

Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 

Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.  

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderun-

gen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 

Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen 

die Abtretung an. Die in Ziff. 7.2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in 

Ansehung der abgetretenen Forderungen.  

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten 

uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 

Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner 

Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines 

Rechts gem. Ziff. 7.4 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, 

dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 

alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in 

diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und 

Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.  

7.6 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, 

werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.  

  

8. Lieferzeiten und Lieferverzug 

Die Lieferzeit versteht sich jeweils ab Werk der MEMMINGER-IRO GMBH. Soweit nichts 

anderes ausdrücklich vereinbart ist, ist die genannte Lieferzeit annähernd und ohne 

Gewähr. Zum Nachweis dafür, dass ein verbindlicher Liefer- oder Übergabetermin 

vereinbart wurde, ist eine schriftliche Erklärung des Lieferers erforderlich.  

a) Bei fest vereinbarter Lieferfrist beginnt die Lieferfrist mit der Absendung der Auf-

tragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden 

Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer etwa vereinbarten 

Anzahlung oder eines Akkreditivs.  

b) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 

einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber 

unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. 

Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, 

ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung 

des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 

Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch 

unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, 

weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur 

Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

c) Für den Fall, dass wir die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (insbesondere 

Naturkatastrophen, Pandemien und Epidemien) nicht erbringen können, sind wir für die 

Dauer der Hinderung von der Leistungspflicht befreit. Weitergehende gesetzliche 

Rechte behalten wir uns ausdrücklich vor. 

d) Eine verbindlich vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 

Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die 

Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 

Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie bei Eintritt 

unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb es Willens des Lieferers liegen, soweit 

solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des 

Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch für solche Umstände 

bei Unterlieferern.  

e) Befindet sich der Lieferer in Verzug und entsteht dem Käufer wegen einer Verzögerung, 

die infolge des eigenen Verschuldens des Lieferers entstanden ist, ein Schaden, so ist 

er unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu 

fordern. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 1/2 v. H., im Ganzen aber 

höchstens 5 v. H. vom Wert der Gesamtlieferung. Diese Haftungsbeschränkung gilt 

nicht, soweit dem Lieferer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Dem 

Lieferer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur 

ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.  

  

9. Gewährleistung  

9.1 Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) 

gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Für 

Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder den Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen gerichtet sind, gelten die Regelungen in Ziffer 11. In allen Fällen unberührt 

bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an 

einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. 

§§ 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die 

mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen Unternehmer, zB durch Einbau 

in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.  

9.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 

getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 

Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns 

(insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.  

9.3 Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 

beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche 

Äußerungen Dritter (zB Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. Dritter in 

diesem Sinne ist auch der jeweilige Hersteller der Ware, soweit wir die Ware nicht selbst 

hergestellt haben. Verschleißschäden oder Schäden, die auf bisheriger Abnutzung 

beruhen, begründen keinen Sachmangel. Keinen Sachmangel begründen ferner 

Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang damit stehen, dass  

a) die Ware vom Käufer oder Dritten fehlerhaft in Betrieb genommen oder falsch (ins- 

besondere nicht entsprechend der Betriebsanleitung) montiert wurde; oder  

b) die Ware fehlerhaft, zweckwidrig oder übermäßig eingesetzt wurde; oder  

c) die Ware nicht ausreichend gewartet und gepflegt wurde; oder  

d) die Ware zuvor vom Kunden oder einem Dritten ohne unserer Zustimmung verändert 

oder unsachgemäß instandgesetzt wurde; oder  

e) falsche (insbesondere nicht kompatible oder vom Hersteller nicht vorgesehene) Er-

satzteile eingebaut oder Anbauteile angebaut wurden; oder  

f) ungeeignete Betriebsmittel verwendet wurden oder die Ware schädigenden (z. B.  

physischen, chemischen, elektrischen) Einflüssen ausgesetzt wurde.  

 



9.4 Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine 

Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies 

ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung gem. Ziff. 9.2 ergibt   

9.5 Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen 

Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich 

bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein 

Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall 

sind offensichtliche Mängel innerhalb von 2 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der 

Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung 

schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung 

und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder 

nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften 

ausgeschlossen.  

9.6 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 

durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 

mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter 

den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

9.7 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 

der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im 

Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  

9.8 Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 

übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache 

nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet 

weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir 

ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.  

9.9 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen bzw. erstatten 

wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 

Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten 

Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und 

Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war 

für den Käufer nicht erkennbar. In Abweichung von § 349 Abs. 3 BGB erstatten wir 

die Ein- und Ausbaukosten nicht, wenn die von uns gelieferte Ware entsprechend 

ihrer üblichen Verwendungsweise nicht dazu bestimmt ist, in ein Bauwerk eingefügt 

zu werden (Baustoff).  

9.10 In dringenden Fällen, zB bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 

unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu 

beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu 

verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach 

Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn 

wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen 

Vorschriften zu verweigern.  

9.11 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom 

Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 

gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag 

zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 

jedoch kein Rücktrittsrecht.  

9.12 Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziff. 10 und sind im Übrigen 

ausgeschlossen.  

 

10. Retouren 

Sollte sich aufgrund von Gewährleistungsansprüchen, Falschlieferungen oder Reparaturen 

eine Rücklieferung (Retour) ergeben, ist diese zwingend bei unserem Kundenservice über 

das entsprechende Formular „Ankündigung zur Rücklieferung“ (https://www.memminger-

iro.de/de/support/index.php?thisID=275) anzumelden. Nach erfolgter Prüfung und Freigabe 

durch den Kundenservice erhält der Kunde einen Warenbegleitschein, welcher der 

Rücksendung beizulegen ist. Wird der beschriebene Vorgang nicht eingehalten, behalten 

wir uns vor eine Servicepauschale pro Rücklieferung in Höhe von 50€ aufgrund des 

entstandenen Mehraufwands bei der Bearbeitung zu berechnen. 

 

11. Haftungsbeschränkungen  

11.1 Soweit sich aus diesen AVL einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts 

anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 

außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.  

11.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 

Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 

Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach 

gesetzlichen Vorschriften (zB für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur  

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

pflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch 

auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 

begrenzt.  

11.3 Die sich aus Ziff. 10.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 

Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach 

gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen 

Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 

übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem 

Produkthaftungsgesetz.  

11.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur 

zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.  

  

12. Verjährung  

12.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 

Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine 

Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  

12.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die 

entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden 

ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist 

gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 

Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung 

(insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).  

12.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 

außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der 

Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 

(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 

Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziff. 10.2 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2a) 

sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den 

gesetzlichen Verjährungsfristen.  

   

 

13. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug  

13.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine 

etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an 

einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas 

anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 

Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.  

13.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 

geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht 

jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den 

Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 

bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese 

für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte 

Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der 

Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme 

ist.  

13.3 Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, 

so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 

Mehraufwendungen (zB Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine 

pauschale Entschädigung iHv 1/2 v. H. für jede volle Woche der Verzögerung, im 

Ganzen aber höchstens 5 v. H. vom Wert der Gesamtlieferung.  

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche 

(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, 

Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende 

Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns 

überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende 

Pauschale entstanden ist.  

13.4 Wir sind berechtigt, die Zahlung einer Vertragsstrafe zu fordern, wenn sich der Käufer 

ohne berechtigten Grund vom Vertragsverhältnis löst. Die Vertragsstrafe beträgt dabei 

10 v.H. des Auftragswerts. Ein berechtigter Grund für eine Vertragslösung liegt nur 

dann vor, wenn dem Käufer ein gesetzlich eingeräumtes Gestaltungsrecht zusteht.  

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche 

(insbesondere Schadensersatz statt der Leistung) bleiben unberührt; die 

Vertragsstrafe ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer 

bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich 

geringerer Schaden als vorstehende Vertragsstrafe entstanden ist.  

 

14. Recht des Käufers auf Rücktritt und weitere Haftung des Lieferers  

a) Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor 

Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des 

Lieferers. Der Käufer kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer 

Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der 

Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer 

Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Käufer die Gegenleistung 

entsprechend mindern.  

b) Liegt der Leistungsverzug im Sinne von Ziffer 8 der AVL vor und gewährt der Käufer 

dem in Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene Nachfrist, mit der 

ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf der Frist die Annahme der Leistung 

ablehne, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Käufer zum Rücktritt 

berechtigt.  

c) Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs oder durch Verschulden des 

Käufers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.  

d) Der Käufer hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte Nach-frist 

zur Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden Mangels im Sinne der 

Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. Ein 

Rücktrittsrecht des Käufers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der 

Ersatzlieferung durch den Lieferer.  

  

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbarkeit des deutschen Rechts  

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Käufer Kaufmann ist, oder im Inland 

keinen allgemeinen Gerichtstand hat, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 

ergebenden Streitigkeiten Freudenstadt. Der Vertrag unterliegt dem formellen und 

materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

Kollisionsrechts und des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG).  

  

16. Vertragssprache, Salvatorische Klausel   

16.1 Die Vertragssprache ist Deutsch. Bei Abweichung und/oder Auslegung dieses Textes 

ist allein die Deutsche Fassung maßgeblich.  

16.2 Sollten einzelne Regelungen des Vertrages oder der AVL ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der 

übrigen Regelungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 

oder un- durchführbaren Regelung eine Vereinbarung treffen, die in rechtlich 

zulässiger Weise dem wirtschaftlich und rechtlich gewollten Erfolg der Regelung 

möglichst nahe kommt. Gleiches gilt, wenn sich eine ergänzungsbedürftige Lücke 

zeigen sollte.  

 


